
  

 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hann. Münden 
 

 

Bebauungsplan Nr. 069 "Nahversorgungszentrum Hermannshagen" 

- Aufstellungsbeschluss  

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hann.Münden hat in seiner Sitzung am 20.03.2019 
gemäß §2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 069 
“Nahversorgungszentrum Hermannshagen“ beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Hermannshagen an der 
Hedemündener Straße. Er umfasst die Betriebsflächen des Lidl-Marktes, des Edeka-
Neukauf-Marktes, der Werraapotheke und erstreckt sich südlich über die B80 auf die 
Flächen der ehemaligen Gärtnerei und heutigen Blumenmarktes Koch-Stoll. Der 
Geltungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan (unmaßstäblich) dargestellt. Der 
Geltungsbereich kann sich im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes noch ändern. 

 

 

Das Nahversorgungszentrum Hermannshagen ist mit den prägenden Märkten Edeka 
Neukauf und Lidl im Rahmen von §§ 30 und 34 BauGB entstanden. Einen Bebauungsplan, 
der die Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsbetriebe regelt, gibt es nicht. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen 
im Nahversorgungszentrum geregelt werden. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens soll 
geklärt werden, ob eine Erweiterung des bestehenden Nahversorgungszentrums südlich 
über die angrenzende Bundesstraße hinaus unter Sicherung eines ausreichenden 
Verkehrsflusses auf der B80, unter Wahrung der Hochwasserschutzbelange der Werra, 
unter Wahrung der immissionsschutzrechtlichen Belange, in Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und unter Ausschluss schädlicher Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche möglich ist. 

 
Der Bürgermeister       Hann. Münden, 29.03.2019 
 
gez. Harald Wegener 

 


